
 

    
Landeshauptstadt Magdeburg  Datum 

- Der Oberbürgermeister - Drucksache 19.03.2003 
 DS0173/03  
          Dezernat V Amt SSW   
 
 Beratungsfolge Sitzung   Beschlussvorschlag 

 
  Tag Ö N angenom-

men 
abge-
lehnt 

geän-
dert 

 Der Oberbürgermeister 01.04.2003   X   z.K.   
        
        
 beschließendes Gremium       
 Betriebsausschuss SSW 30.04.2003  X     
        
 beteiligte Ämter  Ja Nein  
    [X]  
  

Beteiligung des 
RPA 
KFP   [X]  

 
Kurztitel: 
 
 Beauftragung Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2002 des EB SSW 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes "Städtische Seniorenwohnanlage und Pflegeheime" 

beschließt gem. § 8 Nr. 9 Eigenbetriebssatzung, den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 
2002 gem. § 131 (2) GemO LSA über das Rechnungsprüfungsamt der 
 

WIBERA 
Wirtschaftsberatung AG 
Niederlassung Magdeburg 
Hegelstraße 4 
39104 Magdeburg 

 
zu erteilen. 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

  X   JA   NEIN X 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.    Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-         
haushalt im Jahr haushalt im Jahr         
     mit   Euro      mit  Euro         
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 

Eigenbetrieb Sachbearbeiter  
  Frau Hoffmann   

 
 

Betriebsleiter 
 

Herr Pfeifer
Unterschrift

 
 

 
 



 3

 
Begründung 
 
 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung der wirtschaftlichen Unternehmen, die 
als Eigenbetrieb geführt werden, sind gem. § 131 (1) GO LSA zu prüfen. Das 
Rechnungsprüfungsamt bedient sich hierzu eines Wirtschaftsprüfers [§ 131 (2) GO LSA]. Gemäß § 
9 (2) Punkt 5 EigBG in Verbindung mit § 8 (2) Punkt 9 der 2. Änderungssatzung zur 
Eigenbetriebssatzung des EB SSW obliegt dem Betriebsausschuss die Entscheidung über den 
Vorschlag des Wirtschaftsprüfers oder der Wirtschaftsprüferin. 
 
Die Leistungen der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater zu freiberuflichen erbrachten Leistungen 
entsprechen § 1 Anstrich 3 der VOL/A. Der geschätzte Auftragswert lag unterhalb des 
Schwellenwertes und somit wurde seitens der  Betriebsleitung des EB SSW die „freihändige 
Vergabe“ als Verfahren der Leistungsausschreibung „Prüfung des Jahresabschlusses 2002“ gewählt. 
Von den  5 angeschriebenen Unternehmen gingen 3 Angebote ein (Anlage). Nach Sichtung der 
Angebote wurden mit Vertretern der Societäts Treuhand Gruppe GmbH und der WIBERA 
Gespräche geführt. 
 
In Auswertung dessen schlägt die Betriebsleitung des EB SSW den Betriebsausschuss vor, die   
 

WIBERA 
Wirtschaftsberatung AG 
Niederlassung Magdeburg 
Hegelstraße 4 
39104 Magdeburg 

 
 
als Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses 2002 des EB SSW zu bestätigen. Dies 
begründet sich u.a. darin, dass die WIBERA sowohl über Erfahrungen der öffentlichen als auch der 
privaten Wirtschaft verfügt und es als kostengünstigstes Angebot gewertet wurde. Darüber hinaus 
verfügt die WIBERA ausweislich der Referenzliste über die umfangreichsten Branchenkenntnisse. 
 
Somit bittet der Betriebsleiter, Herr Pfeifer, den BA SSW die Vergabe des Prüfungsauftrages über 
das Rechnungsprüfungsamt [§ 18 (3) EigBG] der WIBERA als Wirtschaftsprüfer für den 
Prüfzeitraum 2002 zu erteilen.  
 
 
4 Scananlage 


